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Vierte Verhandlungsrunde 
zum Tarif 2012 / 2013 
erfolgreich! 
Der Bundesbeschluss zur Umsetzung 
der Tarifregelungen wird zum 
01.01.2013 in folgender Weise über-
nommen: 
 Alle Mitarbeiter außer Anlage 30 

(Ärzte) erhalten ab dem 1. Januar 
2013 6,42% mehr (damit gelten die 
Tabellenwerte des Bundesbeschlus-
ses ab Februar 2013). 

 Die Mitarbeiter der Anlage 30 erhal-
ten ab dem 1. Januar 2013 2,9% 
mehr. 

 Die Auszubildenden und Schüler er-
halten ab dem 1. Januar 2013 90,- 
Euro mehr. 

 Alle Mitarbeiter (außer den Auszubil-
denden und Schülern) erhalten für 
den Zeitraum 01. September bis 31. 
Dezember 2012 eine Einmalzahlung. 
Diese errechnet sich individuell aus 
dem monatlichen Differenzbetrag 

zwischen den alten und neuen Tabel-
lenentgelten.  

 
 Die Mitarbeiter der Anlage 30 erhal-

ten zusätzlich bei Erfüllung der Vor-
aussetzungen nach § 13b der Anlage 
30 eine Sonderzahlung in Höhe von 
440,- Euro. 

 Die Mitarbeiter der Anlage 31 (Pflege 
im Krankenhaus) erhalten weiterhin 
einen AZV-Tag als Ausgleich für die 
Beibehaltung der 39-Stunden-
Woche. 

 Die Regelung zum Urlaub aus dem 
Bundesbeschluss wird ab dem 01. 
Januar 2013 umgesetzt. Damit erhal-
ten alle Mitarbeiter 29 Tage Urlaub. 
Mitarbeiter, die in 2012 wegen 
Vollendung des 40. Lebensjahres 
den Anspruch auf 30 Tage erworben 
haben, erhalten auch weiterhin 30 

Tage, solange sie beim gleichen 
Dienstgeber beschäftigt sind. 30 Ta-
ge erhalten Mitarbeiter zukünftig, 
wenn sie das 55. Lebensjahr vollen-
det haben. 

Absenkung Altenhilfe erst 
mal vom Tisch 
Die Dienstgeber haben den Antrag zur 
verbindlichen Schlichtung zur Absen-
kung der unteren Lohngruppen in der 
ambulanten und stationären Altenhilfe 
(Kr 3a und Kr 4a in Anlage 32) auf 
Drängen der Mitarbeiterseite zurück ge-
zogen. 
Zu dem Verhandlungserfolg haben 
die zahlreichen Aktionen der Mitarbei-
ter (Öffentlichkeitsarbeit, Aktionstag, 
Protestkundgebungen) maßgeblich 
beigetragen. Hierfür bedankt sich die 
Mitarbeiterseite der RK Mitte noch 
einmal ausdrücklich! 
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Alle Informationen auch 
unter www.akmas.de 

Hierzu wird das individuelle Tabellenentgelt 
der Monate September bis Dezember 2012 
addiert und auf diese Summe 3,5% (bei Ärz-
ten 2,9%) aufgeschlagen. Dieser Auf-
schlagsbetrag ergibt die Höhe der Einmal-
zahlung. 


